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Ausländerrecht; 
YELSHYNA Kateryna, geb. 17.02.1980, Staatsangehörigkeit ukrainisch 
 
Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung 
 
 
Anlage 
Belehrung für Asylbewerber mit Beschäftigungserlaubnis 
 

 

Sehr geehrte Frau Yelshyna,  
 

entsprechend dem Antrag erteilen wir Ihnen hiermit die Erlaubnis zur Beschäfti-

gung als Zimmermädchen bei Ranjdar Majeed, Hauptstr. 29, 82319 Starnberg. 

Arbeitsorte sind: Hotel Kaiserin Elisabeth, Feldafing und Hotel Vier Jahreszeiten, 

Starnberg. Zustimmungszeitraum: 03.03.2026 - 26.02.2030. Vollzeit: 35 

Std./Woche. Die Beschäftigungserlaubnis ist an Ihre aktuelle Bescheinigung über 

die Aufenthaltsgestattung, Nr.: J 5078714/V 11784145 gebunden. 

 

Eine Vorsprache mit dem ausschließlichen Zweck der Eintragung der Beschäfti-

gungserlaubnis auf Ihrer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung ist derzeit 

nicht erforderlich.  

 

Dieses Schreiben dient als Nachweis der Beschäftigungserlaubnis gegenüber 

öffentlichen Stellen und zur Vorlage bei Ihrem Arbeitgeber, bis die Eintragung in 

die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung bei der nächsten Verlängerung 

erfolgt.  



 
 

– 2 – 

 

Bitte führen Sie dieses Schreiben bei Ausübung der Beschäftigung zusammen mit Ihrer Beschei-

nigung über die Aufenthaltsgestattung mit sich. 

 

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Aufnahme der Beschäftigung dem zuständigen So-

zialamt anzuzeigen ist. Leistungsberechtigte, die eine unselbständige oder selbständige Erwerbs-

tätigkeit aufnehmen, haben dies spätestens am dritten Tag nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit 

der zuständigen Behörde zu melden (Meldepflicht gemäß § 8 a Asylbewerberleistungsgesetz).  

 

Das Ende der Beschäftigung ist der zuständigen Ausländerbehörde sowie dem zuständigen So-

zialamt ebenfalls unverzüglich unter Vorlage geeigneter Nachweise anzuzeigen. 

 

Beiliegende Belehrung bitten wir zu beachten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Söldner 


